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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
§ 129a des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das 

zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 452) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „2021/2022“ durch die Angabe 
„2022/2023“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Eine Wiederholung gemäß Satz 1 ist für Schülerinnen und 
Schüler ausgeschlossen, die im Schuljahr 2020/2021 das 
Recht auf Wiederholung gemäß § 129a Absatz 7 in der bis 
zum 31. Juli 2021 geltenden Fassung oder Rücktritt gemäß 
§ 129a Absatz 8 in der bis zum 31. Juli 2021 geltenden Fas-
sung oder im Schuljahr 2021/2022 das Recht auf Wieder-
holung gemäß § 129a Absatz 1 in der bis zum 31. Juli 2022 
geltenden Fassung oder Rücktritt gemäß § 129a Absatz 2 in 
der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung in Anspruch 
genommen haben.“

c) In Satz 4 werden nach dem Wort „Fassung“ die Wörter 
„oder im Schuljahr 2021/2022 das Recht auf Wiederholung 
gemäß § 129a Absatz 1 in der bis zum 31. Juli 2022 gelten-
den Fassung“ eingefügt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „2021/2022“ jeweils durch die 

Angabe „2022/2023“ ersetzt.
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Ein Rücktritt gemäß Satz 1 ist für Schülerinnen und Schü-
ler ausgeschlossen, die im Schuljahr 2020/2021 das Recht 
auf Wiederholung gemäß § 129a Absatz 7 in der bis zum  
31. Juli 2021 geltenden Fassung oder Rücktritt gemäß 
§ 129a Absatz 8 in der bis zum 31. Juli 2021 geltenden Fas-
sung oder im Schuljahr 2021/2022 das Recht auf Wieder-
holung gemäß § 129a Absatz 1 in der bis zum 31. Juli 2022 
geltenden Fassung oder Rücktritt gemäß § 129a Absatz 2 in 
der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung in Anspruch 
genommen haben.“

3. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „2021/2022“ durch die Angabe 

„2022/2023“ ersetzt.
b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Eine Wiederholung gemäß Satz 1 ist für Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende ausgeschlossen, die im Schul-
jahr 2020/2021 das Recht auf Zurückstellung von der Prü-
fung gemäß § 9a der Berufliche-Schulen-COVID-19-Ver-
ordnung 2020/2021 vom 7. Januar 2021 (GVBl. S. 6), die 
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durch Verordnung vom 25. März 2021 (GVBl. S. 310) ge-
ändert worden ist, oder im Schuljahr 2021/2022 das Recht 
auf Zurückstellung von der Prüfung gemäß § 5a der Beruf-
liche-Schulen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 vom  
10. November 2021 (GVBl. S. 1245), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 19. April 2022 (GVBl. S. 166) 
geändert worden ist, oder Wiederholung gemäß § 129a Ab-
satz 3 in der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung in 
Anspruch genommen haben.“

c) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Für Nichtschülerinnen und Nichtschüler, die im Schuljahr 
2021/2022 das Recht auf Wiederholung gemäß § 129a Ab-
satz 3 in der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung in 
Anspruch genommen haben, ist eine Wiederholung nach 
Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 ausgeschlossen.“

4. Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „2021/2022“ jeweils durch die 

Angabe „2022/2023“ ersetzt.
b)  In Satz 2 wird nach dem Wort „Fachschulen“ das Wort „ent-

sprechend“ eingefügt.
c) In Satz 3 wird nach den Wörtern „Sozialpädagogikverord-

nung vom 13. Juni 2016“ die Angabe „(GVBl. S. 388)“ ein-
gefügt.

d) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Ein Rücktritt gemäß Satz 1 oder Satz 2 in Verbindung mit 
Satz 1 ist für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
ausgeschlossen, die im Schuljahr 2021/2022 das Recht auf 
Rücktritt gemäß § 129a Absatz 4 in der bis zum 31. Juli 2022 
geltenden Fassung in Anspruch genommen haben.“

5. In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma er-
setzt und nach der Angabe „2021/2022“ die Angabe „und 
2022/2023“ eingefügt.

6. Absatz 6 wird aufgehoben.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. November 2022

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y
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